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Verordnung 
zur Sicherung von Vermögenswerten.

Vom 17. Juli 1952

§ 1
(1) Das Vermögen von Personen, die das Gebiet 

der Deutschen Demokratischen Republik verlassen, 
ohne die polizeilichen Meldevorschriften zu beach
ten, oder hierzu Vorbereitungen treffen, ist zu be
schlagnahmen.

(2) Beschlagnahmtes landwirtschaftliches Ver
mögen wird nach den Vorschriften über die Durch
führung der demokratischen Bodenreform be
handelt. Es kann auf Beschluß des Rates des Kreises 
einer landwirtschaftlichen Produktionsgenossen
schaft oder einem volkseigenen Gut zur unentgelt
lichen Nutzung übertragen werden.

§ 2
Landwirtschaftlicher Grundbesitz, der von den 

bisherigen Bewirtschaftern in der Absicht der Auf
gabe verlassen worden ist, wird nach den Vor
schriften über die Durchführung der demokrati
schen Bodenreform behandelt. Er kann auf Be
schluß des Rates des Kreises einer landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaft oder einem volks
eigenen Gut zur unentgeltlichen Nutzung übertragen 
werden.

§ 3
Das unbewegliche Vermögen derjenigen land

wirtschaftlichen Betriebe, deren Eigentümer auf 
Grund der Verordnung vom 26. Mai 1952 über Maß
nahmen an der Demarkationslinie (GBl. S. 405) aus 
der Sperrzone umgesiedelt wurden, wird nach den 
Vorschriften über die Durchführung der demokra
tischen Bodenreform behandelt. Es kann auf Be
schluß des Rates des Kreises einer landwirtschaft
lichen Produktionsgenossenschaft oder einem volks
eigenen Gut zur unentgeltlichen Nutzung über
tragen werden.

§ 4
(1) Im Falle des § 3 ist dem bisherigen Eigen

tümer am neuen Wohnort Grundeigentum bis zum 
Umfange seines bisherigen landwirtschaftlichen Be
triebes zuzuweisen.

(2) Soweit landwirtschaftliche Gebäude als Aus
tausch am neuen Wohnort nicht zur Verfügung 
stehen, ist in Ausnahmefällen eine Entschädigung 
in Geld zulässig. *

§ 5
(1) Im Falle des § 3 ist bewegliches Vermögen 

(lebendes und totes Inventar), das im früheren land
wirtschaftlichen Betrieb zurückgelassen wurde, dem 
Eigentümer oder seinem gesetzlichen Vertreter zu
rückzugeben.

(2) Mit dem Einverständnis des Eigentümers kann 
das bewegliche landwirtschaftliche Vermögen, das 
im früheren landwirtschaftlichen Betrieb zurück
geblieben ist, in natura oder in Geld ersetzt werden.

§ 6
Das im Gebiet der Deutschen Demokratischen Re

publik befindliche Vermögen von Personen deutscher 
Staatsangehörigkeit, die ihren Wohnsitz oder stän
digen Aufenthalt in den westlichen Besatzungs
zonen Deutschlands oder in den von den westlichen 
Besatzungsmächten besetzten Sektoren Berlins 
haben, wird in den Schutz und die vorläufige Ver
waltung der Organe der Deutschen Demokratischen 
Republik übernommen. Dasselbe gilt für juristische 
Personen, die ihren Sitz in dem genannten Gebiet 
haben.

§ ^
Anweisungen zur Durchführung dieser Verord

nung erläßt das Ministerium des Innern im Einver
nehmen mit den zuständigen Fachministerien.


